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Erwägungen

E. 7
zu Recht als "Verspätete Beschwerde" betitelt, ist doch die Beschwerdefrist von 30 Tagen (
Art. 100 Abs. 1 BGG ) zu dessen Anfechtung längst abgelaufen. Auf die Beschwerde ist im
vereinfachten Verfahren nicht einzutreten, wobei auf die Erhebung von Kosten verzichtet
werden kann.
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